
3534 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 7. Juli 1988 betreffend ein Bundesgesetz 

über die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen (Einkommensteuerge

setz 1988 - EStG 1988); 

Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf in 673 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstand gegenüber 

dem Gesetzentwurf in 673 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des 

Nationalrates, XVII. GP, folgende Änderungen beschlossen: 

1. § 16 Abs. ' Z 8 l1t. d letzter 'Satz lautet: 

"Wurde ein Gebäude vor mehr als zehn Jahrtn oder ein sonstiges 
Wirtschaftsgut vor mehr als einem Jahr angeschafft oder hergestellt, dann 
darf der höhere gemeine W~rt angesetzt werden." 

2. 1m § 25 Abs. 1 Z 1 @ntnllt der letzte Satz. 

3. § 30 Abs. 4 !rster Satz lautet: 

"Als Einkünfte sind der UnterSch;@dsbetrag zwischen dem Veräu6~run9serlös 
einerseits und den Anschaffungskosten und den WerbungsKosten andp.rerseits 
anzusetzen. n 

4. § 59 Abs. 1 dritter und vierter Satz lautet: 

-Kinder (§ 106) sind rückwirkend ab Beginn des lohnzahlungszeitraumes 
einzutragen, fur den ersunals Familfenbe1hilfe bf20gen wird.·I~ Falle des 
§ 58 Abs. 2 Z 2 ist der Ve~rk von Kindern mit Ablauf des Kalenderjahres 
zu streichen, in dem die.Auszahlung der Familienbefhilfe e1ngestel1t wird." 
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s. § 94 Z 3 l1t .• 1.utet .b dem dritt!!" Satz: 

"Sesteht ke in Eckz insabkonrnen, so 1st ~ür Jedes /(a 1 enderv1erte 1 jahr ein 
Zinssatz zu enni tteln. Ma8gebl1ch dafür ht die zu Beginn des 

Kalende rvierteljanres für die drei letzten Monate von der Oesterrefch1schen 
Nationalbank veröffentlichte durchschnittliche Sekundänaarktrendttt der 
Bundesanleihen. eet Außerkrafttreten des Eckz"1nsabkOlllftens sind die zum 
Ze1tpunkt des Au6erkrafttretens verHftentlichten drei Monlte maßgeblich. 
Daraus fst der Z1nssatz nach folgender 8erechnung zu ermftteln: 

Durchschnittliche Sp.kundärmarkt
rendite der Bundesanle1hen 

2 abzüglich 0,75 

. 
Dies@r Z1nssatz ist auf das nächste Viertelprozent aufzurunden. Der 

Bundesminister für Finanzen kann den derart ermittelten Zinssatz 
kundmachen." 
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